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Sachstandsbericht zu Antrag 0836/2012 SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, Ortsbeirat 

Mainz-Neustadt 

hier: Infokampagne für HundehalterInnen 
 

 

Mainz, 15. August 2012 

 

gez. Eder 

 

Katrin Eder 

Beigeordnete 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsbeirat Mainz-Neustadt nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. 

 

Stellungnahme: 
 

Das Hundekotproblem ist kein Beseitigungsproblem, sondern ein Thema, das etwas 

mit „Liegenlassen“ und „Unrechtsbewusstsein“ von „Herrchen oder Frauchen“ zu tun 

hat.  
 

Rein rechtlich handelt es sich bei Hundekot um eine über das übliche Maß hinausge-

hende Verunreinigung, die nichts mit der satzungsgemäßen Reinigung und Entsor-

gung zu tun hat. Hier muss der Hundebesitzer selbst tätig werden. 
 

Folglich handelt es sich um keine Grundpflicht der Straßenreinigung durch den Ent-

sorgungsbetrieb, sondern um eine Angelegenheit der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung, zumal sich das Hundekotproblem auch auf die städtischen Grünanlagen 

bezieht.  
 

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz ist bereits dabei, seine Broschüre zu dem ge-

nannten Thema zu aktualisieren. Dabei wird üblicherweise in einer Auflage von 500 
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Stück produziert. Diese Broschüren werden dann im UmweltInformationsZentrum der 

Stadt Mainz und den Ortsverwaltungen ausgelegt oder werden bei Bedarf den Bür-

gerInnnen oder Organisationen zur Verfügung gestellt. Zudem plant der Entsor-

gungsbetrieb sein Repertoire an Give aways, zur Thematik Hundekot, zu erweitern. 
 

Für die Verteilung (auch mit dem Mainzer Müll Magazin) an die BürgerInnen in der 

Neustadt in entsprechender Auflage ist mit zusätzlichen Kosten im Bereich von 4.000 – 

6.000 € zu rechnen, die allerdings aus den o.g. rechtlichen Gründen nicht über den 

Gebührenzahler Straßenreinigung finanziert werden dürfen.  
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